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An alle 

bundes- und landesunmittelbaren 
Pflegekassen 
 
über den GKV-Spitzenverband 

 

 

 

 

 

 

 

Bekanntgabe 
 

des Faktors zur Berechnung der Verwaltungskosten für das 

Haushaltsjahr 2024 

 

 

In Zusammenarbeit mit dem GKV-Spitzenverband gibt das Bundesamt für Soziale Sicherung 

gemäß § 1 der Bestimmung des GKV-Spitzenverbandes nach § 46 Abs. 3 Satz 3 SGB XI über 

die Verteilung der Verwaltungskostenerstattung der sozialen Pflegeversicherung (Pflege-

Verwaltungskostenbestimmung) vom 15. Dezember 2020 mit Wirkung ab 1. Januar 2021 den 

Faktor 

 

0,032098 

 

für die Veranschlagung der Verwaltungskosten im Haushaltsplan sowie für die Berechnung 

der Verwaltungskostenabschläge im monatlichen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 

2024 bekannt. 

 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 tritt die Pflege-Verwaltungskostenbestimmung vom 18. 

August 2023 in Kraft.  

 

Im Auftrag 

gez. Dr. Sichert 
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